
  
 

Fachbereich Straßen und Kanäle 

Anforderungen der Stadt Meerbusch zum Anschlussantrag 

für die Herstellung oder Änderung des Anschlusses an die öffentliche Abwasseranlage 
der Stadt Meerbusch in der aktuell gültigen Entwässerungssatzung. 

Grundsätzliche Anforderungen an den 
Anschlusskanal: 

einschließlich Abzweigmaß des neuen oder 
vorhandenen Anschlusskanals gegen 
Fließrichtung ab Rohranfang des öffentlichen 
Bezugsschacht 

- Angabe des Gefälles, Durchmesser und 
Höhenangaben 

Für jedes Grundstück ist ein Antrag zum Anschluss 
an die öffentliche Abwasseranlage in zweifacher 
Ausführung einzureichen. 

- aller vorhandenen, geplanten und außer Betrieb zu 
nehmenden Anschlusskanäle In den Antragsunterlagen darf für die Eintragungen 

die Farbe Grün nicht verwendet werden, dies ist die 
Prüffarbe der Stadt Meerbusch. 

- alle unterhalb der Rückstauebene liegenden 
Entwässerungsgegenstände, Rückstauebene, 
soweit nicht anders definiert, ist Straßenoberkante 
(Fahrbahn) vor dem anzuschließenden 
Grundstück 

- der auf dem Grundstück vorhandenen und 
geplanten Grundleitungen, Rückstausicherungen, 
Hebeanlagen, Abläufe, Abscheideranlagen, 
abflusslose Gruben, Sickeranlagen, Mulden, 
Regolen, Regenrückhaltebecken. 

Die Außerbetriebnahme von Anschlusskanälen im 
öffentlichen Raum ist der Stadt Meerbusch 
vorbehalten. 

Revisionsschächte sind ca. 1 Meter an der 
Grundstücksgrenze mit offenem Gerinne DN 1000 
vorzusehen. Änderungen oder andere Nenngrößen 
sind nur mit der Zustimmung des Fachbereich 5 
möglich. 

- der einzuleitenden Abwassermenge 
Schmutzwasser (Berechnungsgrundlage DIN 
1986-100) 

Niederschlagswasser soll ortsnah, versickern, 
verrieseln gemäß WHG § 55 Abs.2. Der Antrag zur 
Versickerung für Neubauten und bestehende 
Bebauungen ist bei der Unteren Wasserbehörde 
des Rhein Kreis Neuss zu stellen. 
Ist eine Versickerung nicht möglich, so ist das 
Niederschlagswasser in die öffentliche 
Abwasseranlage einzuleiten. 

- des einzuleitenden Niederschlagswasser 
(KOSTRA-Daten DWD 2020, Tabelle 9 der DIN 
1986-100) 

3. Schnittzeichnungen (Maßstab 1:100) gemäß 
DIN 1986-100 mit Darstellung 

- aller geplanten und vorhandenen Anschlusskanäle 
- Entwässerungsgegenstände unterhalb der 

Rückstauebene und Leitungen und Grundstückseigentümer/innen die für eine vorhandene 
Bebauung ihr Niederschlagswasser versickern 
möchten, beantragen die Teil- oder Vollbefreiung der 
Abwasserüberlassungspflicht für 
Niederschlagswasser gemäß § 11 der 
Abwassersatzung beim Fachbereich Straßen und 
Kanäle 

Rückstausicherungen bis zum öffentlichen Kanal 
- der endgültig geplanten Straßenhöhen an den 

Anschlussstellen, der Geländehöhe des 
Grundstücks sowie die Höhen der Keller- und 
Erdgeschosse. 

- aller Höhenangaben in Meter über 
Normalhöhennull (NHN-Höhen) in DHHN2016 
(Höhenstatus= 170) Folgende Unterlagen sind dem Anschlussantrag 

beizulegen: 
4 . Weitere Unterlagen 

1. Aktueller amtlicher Lageplan (Maßstab 
1 :500,1:250) mit Darstellung - Erläuterungsbericht zum Bauvorhaben inklusive 

der Berechnung der Abwassermengen gemäß 
DIN 1986-100 

- Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100 bei 
Grundstücken mit einer abflusswirksamen Fläche 
> 800 m² 

- 
- 
- 

der Grundstücksgrenzen 
der vorhandenen und geplanten Bebauung 
aller Höhenangaben in Meter über 

Normalhöhennull (NHN-Höhen) in DHHN2016 
(Höhenstatus= 170) 

- gewerbliche/ industrielle Nutzung 

2 
1 
- 

. Grundrissplan (Maßstab 1:100) gemäß DIN 
986-100 mit Darstellung 
aller Höhenangaben in Meter über 
Normalhöhennull (NHN-Höhen) in DHHN2016 
(Höhenstatus= 170) 

-Beschreibung des Betriebes nach Art und Umfang 
der Produktion bei dem das einzuleitende 
Abwasser anfällt. 

- Beschreibung und Dimensionierung von 
Abwasserbehandlungsanlagen und 
Abscheideranlagen 

-Berechnung Fettabscheider nach Din 4040-100 
nach angeschlossenen 
Entwässerungseinrichtungen 

- 
- 

der Grundstücksgrenzen 
der vor dem Grundstück vorhandenen und 
geplanten öffentlichen Abwasseranlage (Auszug 
Bestandsplan (andrea.jaks@meerbusch.de) 


